
Vertrag

zwischen

den Einwohnergemeinden Magden und Rheinfelden
vertreten durch die Gemeinderäte

betreffend die

Führung des Betreibungsamtes

Art. 1 Rechtsverhältnisse

Die Vertragsgemeinden sind öffentl ich-rechtl iche Körperschaften gemäss Gemein-
degesetz. Die Zuständigkeit für den Abschluss dieses Vertrages l iegt gemäss 55
20 und 37 des Gesetzes über die Einwohnergemeinden (Gemeindegesetz) vom
19. Dezember 1978 (SAR 171.100) im Kompetenzbereich der Gemeinderäte.  Die
Zusammenarbeit stützt sich auf die gg 72 und 73 des Gesetzes.

Art .  2 Zweck und Name

1 Die zwei Vertragsgemeinden führen ein gemeinsames Betreibungsamt mit  Si tz in
Rheinfelden und werden vom Betreibungsbeamten in Rheinfelden geführt. Trotz
Zusammenlegung bleiben die Betreibungsämter nach aussen gemäss Einfüh-
rungsgesetz zum SchKG (EG SchKG) selbständige Amter.

t  Die Einwohnergemeinde Rheinfelden führt  das Betreibungsamt nach den Be-
st immungen des Bundesgesetzes über das Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz
(SchKG) .

3 Der Betreibungsbeamte der beiden Gemeinden wird durch den Gemeinderat  der
Si tzgemeinde best im mt.

Art. 3 Organisation

'  Die Einwohnergemeinde Rheinfelden stel l t  d ie erforder l ichen Büroräume zur Füh-
rung der Betreibungsämter zur Verfügung.

2 Der Gemeinderat  Rheinfelden wählt  den Betreibungsbeamten, dessen Stel lver-
t reter und das weitere Personal .  Grundlage für diese Anstel lungen bi lden das Reg-
lement für  das Personal  der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde der Stadt Rhein-
felden sowie die ergänzenden Verordnungen. Aus formel len Gründen muss der
Gemeinderat Magden die Wahl des Betreibungsbeamten und dessen Stellvertreter
ausdrückl ich bestät igen.
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3 Die Einwohnergemeinde Magden stel l t  bei  Bedarf  unentgel t l ich ein Si tzungszim-
mer für das Abhalten von Liegenschaftsversteigerungen zur Verfügung.

4 Die Einwohnergemeinde Magden verpf l ichtet  s ich,  dass al lenfal ls bei  ihr  e inge-
hende Post unverzüglich an das Betreibungsamt Rheinfelden weitergeleitet wird.

s Die Einwohnergemeinde Magden zeichnet s ich verantwort l ich,  dass die Betrei-
bungsamtdaten sowie die Archivakten bis spätestens am Tag des Inkrafttretens
dieses Vertrages, in den Besi tz des Betreibungsamt Rheinfelden gelangen. Für die
Uberführung dieser Daten ist  keine Entschädigung vorgesehen.

6 Die Gemeinden Magden und Rheinfelden sind dafür besorgt ,  dass über diesen
Zusammenarbei tsveftrag und die Neuorganisat ion die zuständigen Organe und die
Öffentl ichkeit in geeigneter Form und innert nützlicher Frist informiert werden.

Art. 4 Finanzierung

1 Die Einwohnergemeinde Rheinfelden übernimmt die fachl iche und f inanziel le
Führung des Betreibungsamtes Magden. Die Einwohnergemeinde Magden entr ich-
tet  der Einwohnergemeinde Rheinfelden für diese Aufgabe eine Sportelgebühr von
Fr.  15.00 pro Betreibung, die in ihrer Gemeinde ausgestel l t  wird.

2 Der Ansatz von Fr.  15.00 pro Betreibung hat Gült igkei t  ab 1.  Januar 2008 und
basiert  auf  e inem Landesindex der Konsumentenpreise vom November 2007,
Stand t02,4 Punkte (Basis index Dezember 2005 = 100 Punkte).  Bei  e iner Index-
veränderung von mindestens 5 Punkten wird der Ansatz pro Betreibung im Um-
fang der aufgelaufenen Teuerung angepasst.

t  Die Erträge aus Betreibungsgebühren und al len übr igen Amtshandlungen des
gemeinsamen Betreibungsamtes fal len vol lumfängl ich der Einwohnergemeinde
Rheinfelden an.

o Mit  der Gesamthei t  der anfal lenden Erträge ist  d ie Einwohnergemeinde Rheinfel-
den fÜr al le Aufwendungen wie Löhne, Sozial le istungen, Raummiete,  Betr ieb und
Unterhalt der Informatik, Drucksachen, Telefongebühren, Porti, Verwaltungsent-
schädigung, etc.  abgegol ten.

s Das Betreibungsamt Rheinfelden erstel l t  jewei ls bis Ende Januar eine Jahresab-
rechnung über die erbrachten Dienst le istungen und stel l t  der Einwohnergemeinde
Magden ihren Antei l  an Sportelgebühren in Rechnung.

Art. 5 Kündigung und Rücktritt

Der Veftrag wird auf unbest immte Dauer abgeschlossen. Er kann von jeder Ver-
t ragspartei  unter Einhal tung einer einjähr igen Fr ist  jewei ls auf das Ende jeder
vier jähr igen Amtsdauer der Gemeindebehörden im Kanton Aargau gekündigt  wer-
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den, erstmals Ende 2008 auf Ende 2009. Erfolgt  keine Kündigung, erneuert  s ich
der Veftrag st i l lschweigend um eine weitere v ier jähr ige Amtsper iode.

Art. 6 Inkrafttreten

Dieser Veftrag tritt am 1. April 2008 in Kraft.

Rheinfelden, 06. Februar 2008

GEMEINDERAT MAGDEN
Der  Gemeindeammann:

GEMEINDERAT RH EIN FELDEN
Der  Gemeindeammann:

K{^ J")
Brunette Lüscher bzzi

Der Gemeindeschreiber: Der Gemeindeschreiber:
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